
 
„Arbeitsgelegenheiten"

 

Massenarbeitslosigkeit ?
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Von der langen Tradition der Verknüpfung
von Armut und Arbeitszwang

Bettina Friedrich

 

ie Bundesregierung verkündete
in der Vergangenheit in regel-
mäßigen Zeitabständen,ihr Ziel

sei die Halbierung der Arbeitslosenzah-
len. In ebenso regelmäßigen Abständen,
zeitlich versetzt, titelte die Presse

„Arbeitslosenzahlen nun dochnichthal-

biert“. Nach der Wahl in Niedersachsen
beeilte sich der Arbeitgeberpräsident
Dieter Hundt zu versichern, daß in

diesem Jahr 500.000 Arbeitsplätze ge-
schaffen würden. Ein solches Projekt
bezeichnet sogar die FAZ für den Fall
seines Gelingens als „ersten nach-

kantianischen Gottesbeweis‘', während
der DGB zutreffend von einem schlech-
ten „running gag“ spricht.?

Anläßlich des neuen Arbeitslosenre-

kords Anfang Februar (4,8 Millionen)

setzte sich der Bundestagin einer Debat-
te mit dem von der Regierung vorgeleg-

ten 50-Punkte-Programm für mehr
Wachstum und Beschäftigung auseinan-
der.*

Dieses Programm enthält einen Punkt,

dem hier besonderes Augenmerk gewid-
met werden soll. Die Regierung emp-

fiehlt den Arbeitsämtern und den Kom-
munen die „konsequente Anwendung

der Regelungen des Bundessozialhilfe-
gesetzes (BSHG)“. Gemeint ist damit
die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
durch die Schaffung sogenannter Arbeits-
gelegenheiten. Was sich auf den ersten
Blick nicht schlecht anhört — da es keine
Arbeit gibt, sollen Gelegenheiten zur
Arbeit geschaffen werden - verschleiert

eine weitere Strategie dieser Regierung
zur Ausgrenzung von Arbeitslosen und
SozialhilfeempfängerInnen aus dem so-

zialen Netz.

„Arbeitsgelegenheiten“ und
Jaktischer Zwangsarbeit

Dahinter verbirgt sich die Koppelung
von Sozialhilfe mit Zwangsarbeit: Lei-
sten SozialhilfeempfängerInnenderAuf-
forderung des Sozialamtes, sich zu die-
ser oder jener Arbeit einzufinden, nicht
Folge, dann habensie „keinen Anspruch

[mehr] auf Hilfe zum Lebensunterhalt.

Die Hilfe ist in einer ersten Stufe um
mindestens 25% des maßgebenden

Regelsatzes zu kürzen“ ($ 25 BSHG).

Bei der Verpflichtung des Sozialhilfe-
empfängers, eine „Arbeitsgelegenheit“
anzunehmen, handelt es sich um einen
„faktischen Arbeitszwang“. Hält man
sich dies vor Augen, so verwundert der
Plan der Bundesregierung,die Arbeitslo-
sigkeit durch die Schaffung von „Ar-
beitsgelegenheiten“ bekämpfen zu wol-
len: In einer Zeit mit 4,8 Millionen

Arbeitslosen dürfte das Problem kaum

darin liegen, daß nicht genug Menschen
arbeiten wollen. So räumt dann auch der
ein oder andere Landratein, die Voraus-

setzung für die Heranziehung von
SozialhilfeempfängerInnenzu Arbeitsei,
„daß sich eine Arbeit für diese Personen-

gruppetatsächlich finde. Und das ist so
einfach nicht“. Denn diese „Arbeits-
gelegenheiten“ müssen, so will es das

BSHG, „gemeinnützig und zusätzlich“

sein. Die Heranziehung von Sozialhilfe-
empfängerInnen darf nicht dazu führen,
daß die öffentliche Hand Personalein-
spart und so durch die Schaffung von

„Arbeitsgelegenheiten“ihrerseits Arbeits-

plätze gefährdet.
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Seit einiger Zeit zeigt sich in der Art der
„gemeinnützigen Arbeit“ ein neuer Trend:
es gibt einerseits Arbeiten,die sicherlich

„zusätzlich“ in dem Sinne sind, daß sie

ohne den Einsatz von Sozialhilfeem-
pfängerInnen überhaupt nicht durchge-

führt würden, wie etwa Unkrautjäten an
Autobahnen. Diese Tätigkeiten dienen
dazu, durch „Feststellung der Leistungs-
bereitschaft‘“ die Betroffenen aus dem
Sozialhilfesystem auszugliedern.

Andererseits werden Arbeiten durch-
geführt, die bisher durch entsprechende

 ABM-Maßnahmenerledigt wurden, wie
etwa die Sanierung vonSpielplätzen, die
Renovierung der Altstadt in Leipzig,
Säuberungs- und Abfallbeseitigungs-
arbeiten und ähnliches. Lauter „zusätzli-

che‘ Arbeiten, nach der Logik des
BSHG.Die vermehrte Durchführung
solcher Arbei-
ten durch So-

zialhilfeempfänge-
Innen? ist ein
Indiz dafür,

daß die öf-
fentliche Hand
hier Gelder ein-
spart und einen „Mehr-

wert“ erwirtschaftet. Der Ge-

schäftsführer des Betriebs für
Beschäftigungsförderung (bfb) in
Leipzig äußerte gegenüber der Presse,
daß einem erwirtschafteten Wert von ca.
76 Millionen Kosten für Löhne und
Verwaltung in Höhe von 60 Millionen
gegenüberstehen. Faktisch werden da-
durch jedoch wederrichtige Arbeitsplät-
ze noch ABM-Stellen geschaffen, son-
dern eher eingespart. Schon nach seiner
eigenen Logik kanndies kein wirksames
Konzept zur Bekämpfung vonArbeitslo-
sigkeit sein.

Kun naar BERN

Vom Bild der arbeitsscheuen

Armen

Daß das Bild des „arbeitsscheuen Sozi-
alhilfeempfängers“, der sich in der so-
zialen Hängematte ausruht,sich in deut-

schen Köpfen sofestgesetzt hat,ist nicht
zuletzt entsprechenden Kampagnen der

Massenmedien zu verdanken, die sich

nach dem „Scheinasylanten“ dem

„Sozialschmarotzer“ zugewandthaben.

Ein neues Phänomenist die Verknüp-
fung der Sozialpolitik mit der Ar-
beitsmarktpolitik allerdings nicht. Auf
der Suche nach sozialpolitischen Maß-
nahmen gegen die Armut verfiel man in
der Neuzeit neben den Bettelverboten
immer wieder auf den Arbeitszwang.‘
Die Napoleonische Administration rich-

tete ein repressiv erzieherisches System

gegenüber BettlerInnen und Armen ein

(Depots de mendicite), das auch in

Italien eingeführt wurde. In England

durchbrach der „Workhouse Test Act“

von 1723, der es den Pfarrgemeinden
erlaubte, sich für die Errichtung gemein-

 

samer Arbeitshäuser zusammenzuschlie-

ßen,nicht nur das Prinzip der Verantwor-

tung der örtlichen Gemeinschaft gegen-
über ihren Armen, sondern er gab auch

der Abneigung der begüterten Schichten

gegenüber Müßiggang der Armen Aus-
druck: Arbeitszwang als soziales Heil-
mittel.’ Von den gleichen Prämissen
gingen auch die Arbeitsordnungen in
den ersten Fabriken aus. 1834 beschloss

das englische Parlament ein „Neues

Gesetz über die Armen“. Auch dieses

Gesetz unterstützte die Auf-

fassung, die Sozialpolitik
müsse den Interessen des

Arbeitsmarktes unterge-

ordnet werden: strenge

Repressionsmaß-
nahmensollten die

Attraktivität von

Arbeit erhöhen,

Unterstützung

der Armen wird

dann für schäd-

lich gehalten,

wenn man von ihr

besser leben kann als

von der Arbeit. Arbeits-

zwang ist die grundlegende
Form, in der der Staat in das

System der Sozialfürsorge ein-
greift.‘ Der Erziehungsgedanke war

ein wichtiger Grund zur Errichtungdie-

ser Anstalt. Der zweite, möglicherweise
tatsächlich noch bedeutsamere Aspekt,

war der erwartete finanzielle Gewinn für

den Privatmann oder den Staat - schließ-

lich handelte es sich um ausnehmend

billige Arbeitskräfte...

  
  

  

  

  
  

    
    

Armut undAlmosen

In dieser Begegnung der Armut durch
Arbeitszwang charakterisiert sich eine
Veränderung des Umgangs mit Armutin
der Gesellschaft, der seine Ursachenin

ökonomischen Zusammenhängen des
Umbruchsder mittelalterlichen Feudal-
gesellschaft zum frühkapitalistischen Sy-

stem hatte. Im Mittelalter richtete sich
die soziale Fürsorge in erster Linie an

die Mittellosen und Entwurzelten, die

aus der Gesellschaft ausgestoßen und
dem Wanderleben der Landstraßen
preisgegeben waren. Das „fah- „ if

rende Volk“taucht als Pro- er

blemkreis auf: Spielleute,
GauklerInnen, BettlerInnen,

Obdachlose.

Die Kirche des Mittelalters sah in der

Armut aber (noch) keinen Mißstand,

sondern einen Stand, die notwendige

Voraussetzung zu Werken christlicher

Barmherzigkeit der Begüterten. In der

moralischen Literatur des Frühmittel-

alters beschränkte sich die Kritik an

Armenaufdie Verurteilung des hoffärti-
gen Armen, der seine Lage nicht demü-
tig hinzunehmen bereit war. Arme er-
scheinen entwederals Opfer der Nieder-

tracht der Welt oder als Adressaten der

Barmherzigkeit. In der religiösen Kunst

wurden BettlerInnen als Empfänger der

Barmherzigkeit dargestellt. Weil um des

eigenen Seelenheils willen Barmherzig-

keit geübt wurde, fragte niemand da-
nach, ob es sich um eine echte oder nur

um eine angebliche Notlage handelte.

Für die ihm gewährte Gabesicherten die
BettlerInnen den AlmosengeberInnen
geistliche Unterstützung durch sein Ge-
bet zu: „Wenn der Thaler im Beutel
klingt, die Seele in den Himmelspringt.“
Dieses Gleichgewicht zwischen Al-

mosen und Bettelei wurde durch zwei

Phänomene aus dem Rhytmusgebracht:

durch die neuen Ideen der Reformation,

und durch das Auftreten der Armutals
Massenphänomen.

„Vonderfalschen Bettel Büberei“
(Luther, 1523)

Die Reformation mit ihren neuen Auf-
fassungen von guten Werken, besonders
von Almosen einerseits und Beruf und
Arbeit andererseits entzog dem Bettel
seine rechtfertigende Grundlage. In dem

Dokument, das das politische Programm

Luthers enthält „An den christlichen

Adel deutscher Nation von deschristli-
chen Standes Besserung“ (1521) findet
sich in einem Artikel über das Problem

der Bettelei folgender programmatischer
Ansatz: „Es ist wohl eines der größten

Bedürfnisse, daß alle Bettelei in der
ganzen Christenheit abgeschafft werde.
Es sollte jedenfalls kein Christ betteln
gehen. [...] Es genügt, daß die Armen

ausreichend versorgt sind, daß sie weder
Hungers sterben noch erfrieren‘” Vom
„Bettelbetrug‘“ war plötzlich die Rede,

von einer Unterschei-

dung zwischen den
ff „ehrlichen“ Bett-

ae lern und solchen,
die sich lediglich vor
Arbeit drücken woll-

= ten.!"

   5. Armut als Massen-
Y phänomen

/ Das Auftreten von Armut

als Massenphänomen hing

mit gesellschaftlichen Um-

brüchen zusammen, die sich auf
dem Land und in der Stadt unter-

% schiedlich auswirkten. Bei der länd-

lichen Bevölkerungführte eine Be-
völkerungsexplosion zu einerfortschrei-
tenden Zersplitterung des Grundbesit-
zes, zu einer verstärkten Bepflanzung
des immer ausgedörrteren Bodens,
schließlich zu Hungersnöten, Preiserhö-

hungen undeiner verstärkten Abwande-
rung der Landbevölkerungin die Städte,
in der Hoffnung, dort Arbeit zu finden

und besser leben zu können. Dieländli-
chen Armen sind ein Produkt des Zer-

n
e
t
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falls der herkömmlichen Verhältnisse,
sie bilden die Masse der Bevölkerung,
die auf dem Land überflüssig sind und
das potentielle Reservoir der Abwande-

rung in die Stadt und der Entstehung des
Proletariats 'bildet. Die ländlichen Ar-
beitskraftreserven streben nicht nur des-
halb in die Stadt, weil die Not sie
vertreibt, sondern weil die Hoffnung auf
höhere Verdienste sie anzieht. Die Aus-
nutzung des niedrigen Lohnniveaus und
des materiellen Elends der Lohnarbeiter
ist ein Grundzug frühkapitalistischer
Entwicklung.

In den Städten war die Ursache der
Armut nicht so sehr der Zerfall eines
althergebrachten Systems, son-

dern die Herausbildung einer /

neuen Ordnung. Die strengen &,
Zunft- und Marktordnungen,

die das städtische Gewerbe vor
Konkurrenz schützten, stießen auf
erbitterten Widerstand der sich heraus-
bildenden Kaufmannsgilden. Die städti-
schen Armen gehören überwiegend zur

„fleißigen Armut“ — trotz harter Arbeit
gelang es ihnen aufgrund eines ver-
schwindend geringen Arbeitslohnesnicht,
die Armutsgrenze zu überwinden.
Das Elend der BettlerInnen und der

verarmten Landbevölkerung bzw. der

ArbeiterInnen wurde zu der sozialen

Frage des ausgehenden Mittelalters.!'
Das Problem der Armutstellt sich unter

zwei Aspekten dar: die Städte müssen

mit den Massen der ausgehungerten

Elendsgestalten fertig werden, die aus
der Umgebung hereinströmen, zum an-

deren mußte die Organisation für die
Fürsorge der Bettler geordnet werden,
Grundsätze für die Institutionen der

Sozialen Hilfe festgelegt werden.
Ein nicht geringes Gewicht kam dabei

dem Bestreben der Städte zu, die Stadt

als einen Ort der Almosen und Unter-
stützung aller weniger attraktiv zu ma-

chen. Viele Städte verfügten über Ver-

ordnungen ein Bettelverbot. Jede Stadt

hatte sich um ihre (eigenen) Armen zu

kümmern. Gleichzeitig sollte die Fürsor-
ge nur denen gelten, die ihrer würdig
seien, die also keine Mittel zum Leben

besitzen und nicht arbeitsfähig sind.
Keinesfalls sollte sie sich erstrecken auf

„Landstreicher und Übel-
thäter, die Armut nur

vorthäuschen“.'? Die in
den Städten ansässigen,
„wirklich unterstützungs-

bedürftigen‘“ Bettler wurden

nach Art einer Zunft konzes- x
sioniert, es wurde ihnen ein N‘
Platz vor der Kirchentür gesi-
chert, um sie vor der Konkurrenz
dernicht privilegierten Wanderbettler

zu schützen, denen das Betreten der

Stadt verboten wurde. Als „Ausweis“
diente beispielsweise in Nürnberg, ein

Metallmärkchen - derAusdruck„heilig’s

Blechle“ geht auf diese Praxis zurück.'?

 

  
  

    

Die Forderung nach Arbeitszwang, wie
man sie etwa in den Schriften des
Erasmus von Rotterdam findet, war
währenddersozialen Krise Mitte des 14.
Jahrhunderts zum ersten Mal aufge-
taucht. In der Reform derArmenfürsorge
des 16. Jahrhunderts ist sie integrierter
Bestandteil des Vorhabens,die Plage der
Bettelei aus den Städten zu beseitigen.
Das hängt damit zusam-
men, daß Lob und Glorifi-

zierung der Arbeit im 16.
Jahrhundert ein dominie-
rendes Motiv waren.
Arbeit wird zum /
„Grundrecht %;
des Menschen, ;

der darum
kämpft,   

   

  
  

 

  

  

das

Schicksal

zu mei-

stern und Reichtum zu
erwerben“.'* Eindrucksvoll

nachzulesen sind diese Ideen
etwa in Thomas Morus’ „Uto-
pia“, oder auch im „Sonnen-

staat“ von Campanella. Beide

Entwürfe einer „idealen Ge-
a meinschaft“ enthalten die

Vorstellung, die Hauptauf-
gabe einer Regierung bestehe darin,
Müßiggang zu verhindern. Müßig sein
bedeutete, ohne Arbeit zu leben. Jene

„kräftigen und gesundenBettler, die ihre
Faulheit durch Vortäuscheneiner Krank-
heit verschleiern“ '®, hatten in dieser
Gesellschaft keinen Platz. Morusforder-
te, als Strafe gegen Diebe und Landstrei-
cher in breitem Umfang Zwangsarbeit
zu verhängen.Arbeitist ein Allheilmittel
sowohl gegen Elend als auch gegen

Verbrechen. Die Sorge über die morali-
schen Folgen der Armut geht einher mit

der Überzeugung, daß ein Leben im
Müßiggang auf Kosten der Gesellschaft
schlimme Konsequenzen nachsich zie-

he.

In dieser Zeit des gesellschaftlichen
Umbruchslassen sich für den Umgang
mit Armut in Deutschland drei zentrale
Thesen erarbeiten, die, verfolgt man die

Entwicklung der Sozialpolitik im 20.
Jahrhundert, ihre Gültigkeit nicht verlo-

ren haben.

° Elend geht Hand in Hand mit dem
Verbrechen.

° Elendist als Antrieb zur Arbeit
R% nötig.

Vz ° Armutist in ihrer beson-
ders auffälligen Form ein
beunruhigendes Phänomen,

das einer Kontrolle unter-

worfen und eingedämmt

werden muß.

Diese drei Thesen umschreiben das

Dilemma, in dem der Umgang mit
Armut sich abspielt: die Verelendung
führt zu Kriminalisierung schon deshalb,
weil ein anderer Weg der Existenzsiche-

rung nicht gegeben ist, sofern nicht
‚staatliche Fürsorgemaßnahmeneingrei-
fen.

Gleichzeitig ist Armut und der durch

sie verübte Druck aufden Einzelneneine
notwendige Voraussetzung für das Funk-
tionieren einer auf Ausbeutung aufbau-
enden Wirtschaftsordnung. Wem es
schlecht geht, der läßt sich besser aus-
beuten. Und zur Eindämmungderüber-
bordenden Armut scheint nichts besser

geeignet,als die Armen dazu zu bringen,
zu arbeiten.

Elend geht Hand in Hand mit dem
Verbrechen

„Die Leiden der Armen springen weni-
ger ins Auge als ihre Verbrechen, des-
halb empfinden wir weniger Mitleid mit
ihnen. Wenn sie vor Hunger und Kälte

sterben, sind sie unter sich, wenn sie
betteln, stehlen und rauben, fallen sie

den Begüterten auf.“'!* Die Schilderun-

 

Anmerkungen:

I FAZ v. 11.03.1998, 17 „Prüfsteine“.

2 FAZv. 11.03.1998, 19 „Bundesregierung sieht
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3 FAZ v. 6.02.1998.
4 FAZwv.19.11.1997, „Task Force“ zum Schnee-

schippen“.

5 ZEIT v. 24.10.1997 „Mit der Verpflichtung
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asko entgehen“.

6 siehe dazu Sachße/Tennstedt, 1980 sowie
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8 Geremek, 255 f.

\ 9 Luther, 1983,

122, 123.
10 Sehr vieldif-

ferenzierter zu

\ den Auswir-
%

kungen

der Reformation
aufdie städtische Ar-

menpolitik: Geremek, 215 f.

von Justi, Bd. 2, 1965, 384: „Policey“ be-

zeichnete in diesem Zusammenhangdie „gute

Ordnung des Gemeinwesens“. von Justi gilt

als Systematiker des kameralistischen Den-

kens, das die heutigen Ideen von Sozial- und

Wohlfahrtsstaat immer noch beherrscht. Zur

zentralen Prämisse seiner Überlegungen ge-

hört, daß „die Wohlfahrt des Staates gar sehr

darauf beruhe, wenig Armein sich zu haben“,
12 Geremek, 145.

13 weitere Ausgrenzungsmerkmale bei Ge-

remek, 195; Abdruck von Armenverord-

nungen und Nachweis entsprechender Hin-

tergrundsüberlegungen in den städtischen
Versammlungen Geremek, 192 ff.

14 Zu dieser„neuen“ Sozialpolitik vgl. Geremek,

145 ff. mit den exemplarischen Beispielen

Paris (150 ff.), Venedig (158 ff.) und Ypern
(165 ff.)

15 zitiert nach Geremek, 222.
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gen in den Romanen Balzacs, Victor

Hugos und Eugene Sues finden ihre
Entsprechungen in den Kriminalstatisti-
ken der damaligen Zeit. Immer wieder
wird darüber geklagt, daß die Sozialfür-
sorge eine ungeheure Anzahl von Men-

schen, die arbeitsfähig sei, sich aber vor
Arbeit drückt, in Müßiggang und Ver-
brechenfesthält.

Bettina von Arnim macht in ihrem
„Armenbuch‘“ den Zusammenhang von
Armut und Kriminalität deutlich. Auch
sie geht davon aus, daß soziale Not
Kriminalität hervorbringt: „[...] dem

Armen fehlen die elementaren Mittel
und Fähigkeiten, sich am Erwerbsleben

der bürgerlichen Gesellschaftzu beteili-
gen, sodaßer in die Kriminalität abglei-
tet. Kriminalität entsteht auseiner ‚inne-
ren Anlage’ der ‚Ungebildeten’, für die
nicht der ‚Verbrecher’, sondern der Staat
die Verantwortung trägt, weil er ihm
Bildung und Erziehung vorenthält.“

- Ihr Ergebnis ist allerdings nicht die
Einführung von Zwangsarbeit, sondern
die Forderung von Reformen für die

soziale Lage der Armen,des Strafrechts

und des Strafvollzugs.

Elend ist als Antrieb
zur Arbeit nötig

„Kein Mensch würde Arbeit und Mühsahl

auf sich nehmen, wenner es nicht seines
Lebensunterhaltes wegen nötig hätte.

Die absolute Unentbehrlichkeit von Spei-
sen und Getränken... zwingt ihn, alles

nur irgendwie Erträgliche zu dulden.
Wenn niemand Bedürfnisse hätte, würde

auch niemand arbeiten.“'* Mandeville
zieht den Schluß „daß in einem freien

Volk, wo die Sklaverei verbotenist, der

sicherste Reichtum in einer großen Men-
ge schwerarbeitender Armerbesteht.“
Giammaria Ortes, den Marx für den

bedeutendsten Ökonomen des 18. Jahr-
hunderts hielt, schrieb im Jahre 1774:
„Der Reichtum einer Nation entspricht
ihrer Bevölkerung, und ihr Elend ent-
spricht ihrem Reichtum. Der Fleiß der
einen ist die Ursache des Müßiggangs
der anderen. Die Armen und die Müßig-
gänger sind ein unausweichliches Pro-

dukt der Reichen und der Fleißi-
gen.“ Die Entwicklung von

Handel und Verkehr, die

Binnenwanderungen der Arbeitskräfte,

die Entwicklungdes Arbeitsmarktessetz-

ten Mechanismen in Gang, durch welche

Niveauunterschiede von Löhnen und

Preisen ausgeglichen werden. Das Elend
wurde für eine Garantie für den ständi-

gen Strom der Arbeitskräfte zu den
schwersten Arbeiten, weil Hunger nicht

nur einen stillen, ruhigen und unablässi-
gen Druck ausübte. Für den ökonomi-
schen Kreislauf erschien es unabding-
bar, daß es Arme gebe. Aber „Elende

sollten es nicht sein“.

Armut als Gegenstand
der Kontrolle

Arbeit wurde, unabhängig von ihren
unterschiedlichen Form und zeitlichen
Verschiebungen, sowohl in protestanti-
schen als auch katholischen Ländern,in
Gebieten fortgeschrittener Industriali-

sierung und agrarischen Gesellschaften,
denen die industrielle Revolution noch
bevorstand, zu einer Form der Erziehung
und Sozialisierung.

Ziel der ersten Arbeitshäuser war die

Erziehung der Armen zur Wertschätzung

der Arbeit. Über dem Eingang einer
Hamburger Arbeits- und Besserungsan-

stalt las man die Aufschrift „Labore
nutrior, labore plector‘“ (von Arbeit er-
nähre ich mich, mit Arbeit bin ich
gestraft), eine ähnliche Institution in

Dessau trug die Aufschrift „Miseris et
Malis“ (den Armen und den Bösen). Am

Tor des Arbeitshauses in Amsterdam
brachte man 1667 die Aufschrift an
„Fürchtedich nicht. Ich räche michnicht
für das Böse, sondern zwinge zum
Guten. Schwerist meine Hand aber mein
Herz voller Liebe.‘“'” Das Arbeitsethos
wurde in diesen Institutionen durchge-
setzt und durch Angst, Drohung und
Gewalt weiter verbreitet. Die Verbin-
dung von Gefängnis und Manufaktur
wirft ein Licht auf die Anfänge der
modernen Fabriken: Ihre Organisation,
ihre innere Ordnung, die Normen der
Arbeitsdisziplin und auch ihre äußere
Form haben gewisse Merkmale mit

Gefängnissen gemein.

 

Gemeinsam ist den verschiedenen Be-

trachtungen über Armut auch heute noch

die Auffassung, daß Arbeit eine Pflicht
für Armeist, die sogar positivrechtlich

im BSHGgeregeltsei. Diese Auffassung
ist Grundlage einer repressiven Einstel-
lung gegenüber Armen, die dann zum
Arbeitszwang, zu gerichtlich-polizeili-
chen Maßnahmen und zu diskriminie-
renden Programmenführt. Das zu Be-

ginn der Neuzeit entstehende Bestreben,
die Sozialpolitik auf Zwang und Repres-
sion zu stützen, hält sich bis in die

heutige Zeit. Dies zeigt sich nicht nur an
der Idee, bei Arbeitsverweigerung die
Sozialhilfe zu kürzen, sondern an einem

Gesamtsystem von „Sozialdisziplinie-
rung“, der die Armen unterliegen: Mel-
depflichten, Untersuchungspflichten,
Möglichkeit, die Unterstützung bei
„unwirtschaftlichem Lebenswandel“ zu
streichen, vereinfachter Datenaustausch

zur „Aufklärung von Verbrechen“ und

die Verknüpfung der Hilfe zum Lebens-
unterhalt mit dem, was die „herrschende

Meinung“ unter „ordentlichem Lebens-

wandel“versteht.?”
Im Zeitalter der Massenarbeitslosig-

keit geht es allerdings darum, Armutals

Massenphänomen zu erforschen, ihre
Ursachen und ihre Stellung innerhalb
eines modernen Wirtschaftssystems zu
verstehen. Sozialhilfe soll die Führung
eines Lebens ermöglichen, das der Wür-
de des Menschenentspricht. Wer diesen
Grundsatz ernst nimmt, der kann die

Massenarbeitslosigkeit nicht durch Schaf-
fung von „Arbeitsgelegenheiten“, ge-
koppelt an die Kürzung vonSozialhilfe-
leistungen, bekämpfen wollen.
Bettina Friedrich lebt in Frankfurt
am Main.

Anmerkungen:

16 Henry Fielding, 1753.

17 Bettina von Arnim, Dies Buch

gehört dem König.

 

18 Mandeville, Bienenfabel (Nachdruck Frank-

furt, 1981).

19 Geremek, 255.

20 Battenberg, 1991, 33-70.
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